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Maßnahmenblatt 1 Notwendige Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen 1. Priorität 

Natura 2000 Gebiet EU-Vogelschutzgebiet DE 1622-493 „Eider-Treene-Sorge-Niederung“, Teilgebiet: „Königsmoor Mitte“ 

Arten Blaukehlchen, Braunkehlchen, Feldlerche, Kiebitz, Kornweihe, Kranich, Neuntöter, Raubwürger, Rohrweihe, 
Schwarzkehlchen, Singschwan, Wachtelkönig, Wiesenpieper, Wiesenschafstelze, Zwergschwan 

Schutzziele der 
Maßnahmen 

Erhalt / Entwicklung von Moorlebensräumen als Lebensraum für Vogelarten der Hochmoore, Röhrichte, 
Weidengebüsche und Hochstaudenfluren 
Erhalt / Entwicklung von offenem (Feucht-) Grünland als Lebensraum für Wiesenvögel 

Analyse, Bewertung Großflächig sind bereits vernässte (Hoch-) Moorbereiche vorhanden mit Vogelarten der Moore sowie der 
Röhrichte, Weidengebüsche und Hochstaudenfluren. Bereiche mit offenem Feuchtgrünland als Lebensraum für 
Wiesenvögel sind vorhanden und bedürfen einer angepassten Nutzung. 

Maßnahmen 6.2.1. Kontrolle und Instandhaltung von Staueinrichtungen 

6.2.2. Moorschonende Nutzung von Grünland feucht-nasser Standorte als Lebensraum für Wiesenvögel (auf 
Stiftungsflächen) 

Zeitplan, Kosten, Zuständigkeit, Finanzierung 

Maßnahme Zeitpunkt Kosten Zuständigkeit Finanzierung 

6.2.1. wiederholt zu ermitteln Stiftung Naturschutz SH  

6.2.2. jährlich zu ermitteln Stiftung Naturschutz SH  

Sonstiges  
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Maßnahmenblatt 2 Weitergehende Entwicklungsmaßnahmen 2. Priorität 

Natura 2000 Gebiet EU-Vogelschutzgebiet DE 1622-493 „Eider-Treene-Sorge-Niederung“, Teilgebiet: „Königsmoor Mitte“ 

Arten Blaukehlchen, Braunkehlchen, Feldlerche, Kiebitz, Kornweihe, Kranich, Neuntöter, Raubwürger, Rohrweihe, 
Schwarzkehlchen, Singschwan, Wachtelkönig, Wiesenpieper, Wiesenschafstelze, Zwergschwan 

Schutzziele der 
Maßnahmen 

Erhalt / Entwicklung von Moorlebensräumen als Lebensraum für Vogelarten der Hochmoore, Röhrichte, 
Weidengebüsche und Hochstaudenfluren 
Erhalt / Entwicklung von offenem (Feucht-) Grünland als Lebensraum für Wiesenvögel 

Analyse, Bewertung Großflächig sind bereits vernässte (Hoch-) Moorbereiche vorhanden mit Vogelarten der Moore sowie der 
Röhrichte, Weidengebüsche und Hochstaudenfluren. Bereiche mit offenem Feuchtgrünland als Lebensraum für 
Wiesenvögel sind vorhanden und bedürfen einer angepassten Nutzung. 

Maßnahmen 6.3.1. Entwicklung von Moorlebensräumen durch Vernässung für Vogelarten der Hochmoore, Röhrichte, 
Weidengebüsche und Hochstaudenfluren 

6.3.2. Moorschonende Nutzung von Grünland feucht-nasser Standorte als Lebensraum für Wiesenvögel (auf 
Privatflächen) 

6.3.3. Förderung einer an die Anforderungen des Wiesenvogelschutzes angepasste Grünlandnutzung (auf 
Privatflächen) 

6.3.4. Entfernung sichtbehindernder Gehölzstrukturen 

6.3.5. Sicherung von Flächen für den Naturschutz 

Zeitplan, Kosten, Zuständigkeit, Finanzierung 

Maßnahme Zeitpunkt Kosten Zuständigkeit Finanzierung 

6.3.1. einmalig zu ermitteln Stiftung Naturschutz SH Moorschutzprogramm 

6.3.2. jährlich zu ermitteln Eigentümer/Bewirtschafter  

6.3.3. jährlich zu ermitteln Eigentümer/Bewirtschafter Vertragsnaturschutz 

6.3.4. je nach Bedarf jeweils zu ermitteln IS ETS/Stiftung Naturschutz 
SH 

S+E 

6.3.5. je nach Bedarf jeweils zu ermitteln Maßnahmenträger  

Sonstiges  
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Maßnahmenblatt 3 Sonstige Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 3. Priorität 

Natura 2000 Gebiet EU-Vogelschutzgebiet DE 1622-493 „Eider-Treene-Sorge-Niederung“, Teilgebiet: „Königsmoor Mitte“ 

Arten Blaukehlchen, Braunkehlchen, Feldlerche, Kiebitz, Kornweihe, Kranich, Neuntöter, Raubwürger, Rohrweihe, 
Schwarzkehlchen, Singschwan, Wachtelkönig, Wiesenpieper, Wiesenschafstelze, Zwergschwan 

Ziel der Maßnahmen Unterstützung der Maßnahmen in Maßnahmenblatt 1 und 2 
Förderung des Naturerlebens und Information der Besucher 

Analyse, Bewertung Großflächig sind bereits vernässte (Hoch-) Moorbereiche vorhanden mit Vogelarten der Moore sowie der 
Röhrichte, Weidengebüsche und Hochstaudenfluren. Bereiche mit offenem Feuchtgrünland als Lebensraum für 
Wiesenvögel sind kleinflächig ausgebildet. 

Maßnahmen 6.4.1. Erhaltung der Grünlandnutzung 

6.4.2. Erhaltung / Entwicklung von Feucht- / Sumpfwald 

6.4.3. Erhaltung / Entwicklung von Kleingewässern und Blänken 

6.4.4. Instandhaltung des Aussichtshügels 

6.4.5. Aufstellen von Informationstafeln 

Zeitplan, Kosten, Zuständigkeit, Finanzierung 

Maßnahme Zeitpunkt Kosten Zuständigkeit Finanzierung 

6.4.1. jährlich zu ermitteln Eigentümer  

6.4.2. nach Bedarf zu ermitteln Eigentümer  

6.4.3. nach Bedarf zu ermitteln Eigentümer  

6.4.4. nach Bedarf zu ermitteln Gemeinde/IS ETS  

6.4.5. einmalig zu ermitteln LLUR  

Sonstiges  

 


